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Präambel: 

Hygienekonzept SV ALTE FREUNDE
Trainings- und Spielbetrieb 
Vereins-Informationen

Ansprechpartner  Zuständiger Trainer des jeweiligen Teams

Adresse Sportstätte Städtische Toni-Turek Realschule
Klapheckstraße 31
40474 Düsseldorf 

Grundsätze

Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des HYGIENE RAHMENKONZEPT 
ZUM SPIELBETRIEB IM WBV „Back on court“. 
Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang stehenden notwendigen 
Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen für Personen im Publikumsbereich 
der Sportstätte festgehalten. Zur besseren Abtrennung werden die genannten Bereiche in Zonen 
eingeteilt. Genauere Inhalte werden unter Punkt 15 erläutert. Ausgenommen vom Konzept sind 
sämtliche sonstigen Bereiche im Innenbereich von Gebäuden, gastronomische Einrichtungen, 
Einrichtungen der Sporthallen. 

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass eine 
Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der 
genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist. 
Um auf ein erhöhtes Risiko vorbereitet zu sein und die Fortführung von risikominimiertem Trainings- 
und Spielbetrieb zu ermöglichen, wird im Konzept unter Punkt 7 eine abgestufte Übersicht zu 
Hygienemaßnahmen gegeben. Durch die Steuerung anhand der aktuellen lokalen Einschätzung kann 
die Prävention verhältnismäßig angepasst werden.
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Voraussetzungen 

1. Allgemeine Hygieneregeln

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb           
des Spielfelds

In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten.
Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) 

Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder     
Desinfizieren der Hände

Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.

2. Verdachtsfälle Covid-19

Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei
symptomfreiem Gesundheitszustand

Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. diese gar 
nicht betreten. Solche Symptome sind: 
o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome
o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt
vorliegen.

Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die 
betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen. 
Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person
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Allgemeine Vorkehrungen in der Sporthalle 

3. Organisatorisches

Der Verein stellt geeignete Desinfektionsmittel beim Eintritt in die Halle zur Verfügung. Die 
Benutzung dieser ist für alle Beteiligten (auch Zuschauer) verpflichtend. 

Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.

Ansprechpartner*in für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- und 
Spielbetriebs ist der jeweilige Trainer vor Ort.

Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im 
Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet.

Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und 
Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen.

Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven Trainings- 
und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert. Dies gilt 
im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, 
Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen.

Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), müssen über die 
Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der Aushang des 
Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich.

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der 
Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen
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4. Dokumentationspflicht

Es gilt eine Dokumentationspflicht für alle Spielbeteiligten  (Teams, Schiedsrichter, Kampfgericht). 

Dazu  sind  Einzelnachweise  oder  Listen  für  die  einfache  Rückverfolgung  durch  den  Heimverein  zu 

führen und aufzubewahren. 

Der Gastverein stellt dem Heimverein bei Ankunft am Spielort die Einzelnachweise oder eine Liste 

der  anwesenden  Spielbeteiligten  zur  Verfügung.  Alle  Nachweise  zur  Rückverfolgung  müssen  
vom  Heimverein  unter  Beachtung  der  DSGVO  4  Wochen  aufbewahrt  und anschließend korrekt 

vernichtet werden.  

Die Eintragung  der  Mannschaften auf dem SBB erfüllt nicht die Voraussetzungen der  einfachen 
Rückverfolgung. 

5. An‐ und Abreise der Spielbeteiligten

Es wird empfohlen, dass alle Spielbeteiligten nach Möglichkeit individuell und getrennt an‐ und  
abreisen.  Fahrgemeinschaften  sind  vorerst  zu  vermeiden.  Falls  dies  nicht  möglich  ist,  sollten alle 
Mitfahrer – soweit dies zulässig ist ‐ eine Mund‐Nase‐Bedeckung tragen, um das Ansteckungsrisiko  
bei  der  gemeinsamen  Fahrt  zu  minimieren.  

Die Akteure sollten in denselben Konstellationen abreisen, wie sie angereist sind. 

Bei einer Personenanzahl von mehr als 30 Teilnehmern, z. B. in zwei auf einander folgenden Spielen, 

ist neben einer entsprechenden zeitlichen Verschiebung darauf zu achten, dass sich die Teilnehmer 

keinesfalls mischen. 
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6.  Ankunft der Spielbeteiligten an der Halle

Alle Teilnehmer treffen sich vor der Halle unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes und 

Tragen der Mund‐Nase‐Bedeckung. Ein körpernahes Begrüßen der Mitspieler*innen ist nicht  
gewünscht.  Abstand  ist  außerhalb  des  Spieles  weiterhin  einzuhalten.  Unnötiger  Körperkontakt 
wird unterlassen. 

Die  Spielbeteiligten  des  nachfolgenden  Spieles  dürfen  die  Halle  erst  dann  betreten,  wenn  diese 
von den vorher spielenden Mannschaften bereits verlassen wurde. Als Ausnahme gilt, wenn der 

Heimverein besondere Wartebereiche in der Halle definiert hat. Die Wartebereiche müssen  
ausreichenden  Abstand  zum  Spielfeld  und  zu  den  Zuschauern  haben.  Kann  der  Mindestabstand  
im   Wartebereich   nicht   eingehalten   werden,   ist   dort   eine   Mund‐Nase‐Bedeckung zu tragen. 

Alle Spielbeteiligten desinfizieren sich Hände und Handgelenke beim Betreten der Halle. 

Für alle aktiven Akteure ist beim Betreten der Halle bis in die Kabine und dann wieder von der Kabine 

bis in die Halle eine Mund‐Nase‐Bedeckung zu tragen. 

Unser Verein  informiert  alle  Spielbeteiligte  über  die  Regelungen  seines  individuellen  
Hygienekonzeptes. 

7. Nutzung der Umkleideräume 

Die separaten Mannschaftsumkleiden sind nur von den Spielbeteiligten zu betreten und für 

geringstmögliche  Zeit  zu  nutzen.  Die  gemeinsame  Nutzung  durch  die  Mannschaften  
untereinander und / oder mit den Schiedsrichter*innen ist nach Möglichkeit zu vermeiden. 
Nach dem Spiel sollte die Verweildauer in Duschen und Umkleiden auf ein Minimum reduziert 
werden.  In  den  Duschen  und  Umkleiden  muss  der  Mindestabstand  von  1,5  Metern  eingehalten 
werden. Weiterhin sind hier die jeweiligen kommunalen Vorgaben zu beachten.

8. Mannschaftsbänke

Die Mannschafts- und Auswechselbänke sind vor jedem Spiel zu reinigen

Die  Bereiche  der  Mannschaftsbänke  sollten  ausschließlich  von  den  am  Spiel  beteiligten  
Spieler*innen und Trainer*innen betreten werden. 
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  9. Aktiv am Spiel teilnehmende Personen 

Alle  am  Spiel  aktiv  teilnehmenden  Akteure  erklären,  dass  sie  keine  Krankheitssymptome  hatten  
oder  wissentlicher  Kontakt  zu  infizierten  Personen  innerhalb der letzten 2 Wochen bestand.  

10. Spieler*innen

Spieler*innen  bringen  eigene  Handtücher  und  Trinkflaschen  mit,  im  Optimalfall  gekennzeichnet. 
Das gleiche gilt für Materialien wie z.B. Black Rolls, Springseile oder eigene Bälle. Die Spieler*innen sind 
für die Desinfizierung selbst verantwortlich. 

Streichungen auf der Anwesenheitsliste sind von dem jeweiligen Trainer*innen vorzunehmen. Ist ein*e 
Spieler*in nicht auf der Anwesenheitsliste eingetragen, muss er dies unverzüglich nachholen.  

Spieler*innen, die bei Spielbeginn nicht in der Halle sind, haben kein Anrecht darauf, am Spiel 
teilnehmen zu können. Die vorgeschrieben  Rückverfolgung  ist  auch  in  diesem  Fall  sicherzustellen.

Spieler*innen,  die  Krankheitssymptome aufweisen oder über Unwohlsein  klagen,  dürfen  weder zum 
Spiel anreisen noch in der Halle sein.

11. Schiedsrichter*innen

Alle Schiedsrichter*innen sind verpflichtet, abseits des Feldes eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.  
Dies  gilt  auch  für  Tätigkeiten  am  Kampfgerichtstisch  (z.B.  Kontrolle  der  Teilnehmerausweis oder 
des SBB). 

Schiedsrichter*innen,  die  Krankheitssymptome  aufweisen  oder  über  Unwohlsein  klagen,  dürfen 
weder zum Spiel anreisen noch in der Halle sein. 

12. Kampfgericht

Alle Materialien und Oberflächen, die am Kampfgericht berührt oder eingesetzt werden, sind vor und 
nach jedem Spiel zu reinigen. 
Kann  die  Abstandsregel  am  Kampfgerichtstisch  nicht  eingehalten  werden,  gilt  für  das  
Kampfgericht die gesamte Zeit über eine Maskenpflicht. 

Alle Spielbeteiligten halten mindestens 1,5 Meter Abstand zum Kampfgericht.

Der Kampfgerichtstisch soll mindestens einen Abstand von 2 m zu anderen Bereichen (z.B. 
Mannschaftsbänken) haben.  
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13. Zugang zum Spielfeld

Die  Mannschaften  laufen  mit  Mindestabständen  und  mindestens  2  Minuten  voneinander  
getrennt  ein.  Es  sei  denn  es  gibt  getrennte  Zugänge  zu  Kabinen  und  Spielfeld.  Sofern  es 
durchführbar ist, wird grundsätzlich folgende Reihenfolge empfohlen: 
Schiedsrichter / Heimmannschaft / Auswärtsmannschaft
Die Teams finden sich an den Mannschaftsbereichen ein. Sofern Zuschauer und Spieler den gleichen  
Ausgang  nutzen  müssen,  verlassen  nach  Ende  des  Spieles alle Zuschauer unter  Einhaltung der 
Mindestabstände direkt die Halle. Die Mannschaften warten in dieser Zeit an den Mannschaftsbänken. 
Die Schiedsrichter begeben sich zum Kampfgericht und halten die Mindestabstände. 

14. Zuschauer

Zuschauer  sollen  auf  allen  Wegen  eine  Mund-Nase-Bedeckung  tragen  und  diesen  erst  am  
Sitzplatz abnehmen. 

Die Zuschauer nehmen in den gekennzeichneten Bereichen Platz. 

Die  Zuschauer  sollen  durchgehend  einen  Abstand  von  mindestens  1,5  Metern  zum  Spielfeldrand 
einhalten.  Jeder Kontakt mit Spielbeteiligten ist zu unterlassen. 

Während des Spieles gibt es keinen Zugang zur Halle für Zuschauer. In der Halbzeit dürfen die 
Zuschauer die Halle über die gekennzeichneten Ein- und Ausgänge betreten und verlassen. 

In der Halle sollte ein Einbahnverkehr ohne die Möglichkeit des kreuzen eingerichtet werden. Die 
Optimierung der Gangbreiten wird ebenfalls empfohlen. 
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15. Zonierung

Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt:
Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“
In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und ggf. Laufbahn) befinden sich nur die für den 
Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:
o Spieler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Schiedsrichter*innen
o Sanitäts- und Ordnungsdienst
o Ansprechpartner*in für Hygienekonzept

Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und verlassen.
Für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück werden unterstützend
Wegeführungsmarkierungen genutzt

Zone 2 „Umkleidebereiche
In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt:
o Spieler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Schiedsrichter*innen
o Ansprechpartner*in für Hygienekonzept
Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten zwischen 
unterschiedlichen Teams vorgesehen.
Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter zeitlicher Versetzung/Trennung von anderen Gruppen.
Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige Minimum 
beschränkt.

Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“
Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, 
welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte Außenbereiche) sind.
Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über einen/mehrere offizielle Eingänge. Die 
anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Spielbetriebs ist stets bekannt.
Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung („Schleusenlösung“) von Eingang und Ausgang der 
Sportstätte.
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